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I

Die Schweiz stimmt über den
Umgang mit gefährlichen Straftätern
ab. Ene Volksinitiative fordert, dass
"nicht therapierbare, extrem
gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter"

prinzipiell lebenslang
verwahrt werden. Im Gegensatz zu
heute soll eine psychiatrische
Begutachtung nicht mehr regelmässig
stattfinden, sondern nur, wenn
"neue wissenschaftliche Erkenntnisse"

erweisen, dass der verwahrte
Täter geheilt werden kann. Auf diese

Weise wollen die Initiantlnnen
das Risiko verkleinern, dass es zu
Fehlprognosen kommt und gefährliche

Kriminelle wieder auf freien
Fuss gelangen.
Das Anliegen der Initiantühnen ist
berechtigt und wird heute von niemandem

bestritten. Nachdem in den 80er
Jahren darüberdiskutiertworden war,
die Verwahrung ganz aus dem
Strafgesetz zu streichen, besteht nach
erschütternden Fällen von rückfalligen
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Grundrechte
Sexualstraftätem heute Konsens: Nicht
alle Sexualtätersind therapierbar. Diese

Ansicht teilen nichtnurviele Praktiker:

die Forschungen kommen zu dem
gleichen Bgebnis.
Die Diskussion um die Verwahrung
kratzta m Grundsatz der Resozialisier-
barkeit, einer wichtigen Säule in
unserem Rechtsverständnis in der zweiten

Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Während die grosse Zahl der Täter
eine gute Prognose für die Zukunft
hat, rechnen Strafrechtier mit einem
"harten Kern" von 5 bis JO Prozent (je
nach Quellen bis zu 15°/4 der durch
eine Behandlung nicht mehr zu erreichen

ist Dies sind vor allem
Wiederholungstäter, die bereits als Jugendliche

anfangen zu missbrauchen, und
solche, die besonders gewalttätig
vorgehen. Die Gesellschaft will und soll

vor solch gefährlichen Tätern effektiv
geschützt werden.
Seit dem Mord an der Zürcher
Pfadfinderin durch einen Wiederholungstäterauf

Hafturlaub Ü993 sind die
Behörden extrem zurückhaltend geworden,

wenn es darum geht^ Massnahmen

aufzuheben oderzu lockern. Das
Problem istalso erkannt^ Konsequenzen

sind gezogen worden. Das hat
dazu gefühlt, dass sich in den letzten
zehn Jahren die Zahl der Verwahrten
von rund 20 auf über J00 erhöht hat
Kritikergehen davon aus, dass bis zu
75 Prozent dieser Verwahrten zu
Unrecht weggesperrt sind.
Es geht also um die Frage, wer das
Risiko eines Fehlurteils zu tragen hat
Die Initiantlhnen reden hier Klartext:
der Täter. & muss beweisen, dass er
fürdieGesellschaftkeineGefahrmehr
darstellt

Die Initiative erweckt den Bndruck,
das Problem ein für alle Mal zu lösen.
Wie immer, wenn einfache Lösungen
angeboten werden, müssen wir
genau hinschauen:

auch für Straftäter
Die Frage,wie manzu einem
Verwahrungsentscheid kommen soll, ist komplex.

Immerhin geht es hier nicht um
eine endliche Haftstrafe sondern um
die 'Todesstrafe light", wie es die
Weltwoche (Ausgabe 03/04) nennt:
Wer verwahrtwird, erleidetzwar nicht
eine körperliche, aber eine soziale
Todesstrafe. Diese harte Massnahme
ist bei besonders gefährlichen Tätern
als kleineres Übel zu akzeptieren.

Der Knackpunkt in der ganzen
Diskussion bildet jedoch das psychiatrische

Gutachten. Gutachten müssten
-wie bereits heute-darüber entscheiden,

ob ein Täter "extrem gefährlich"
und "nichttherapierbar" ist
Gegen die Initiative spricht, dass
Gutachten zum Zeitpunkt des Prozesses

endgültig über die Verwahrung
entscheiden sollen. Forensisch tätige
Psychiater streiten übervieles,aberin
punkto Langzeitprognose herrscht B-

nigkeit: Die Gefähr von fehlerhaften
Gutachten ist zu gross, als dass auf
ein Gutachten in einem einzigen
Zeitpunkt abgestellt werden kann. Dazu

Karl-Ludwig Kunz, Professor für Strafrecht

an der Universität Bern:
"Prognosebeurteilungen über solch lange
Zeiträume sind schlicht unmöglich.
Psychiater dürften das wissenschaftlich

nicht begründbare definitive Verdikt

der ein für allemal vorhandenen
'extremen' Gefährlichkeit und 'Unthe-
rapierbarkeif scheuen unddamiteher
gegen eineVerwahrung als nach neuem

Recht plädieren. Damit ist die
Initiative kontra produktivund erzieltfak-
tisch weniger Sicherheit als das neue
Recht" Ç«ww£x.unibedi/krim)

Die menschliche Geschichte ist eine
Geschichte vollerVerbrechen, Unrecht
und Leid. Mord, Verletzung,
Vergewaltigung beantwortete der
vordemokratische Staat mit Unmenschlichkeit:
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